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Redaktionskollegium 

Sächsische Landesärztekammer  Krankenhausgesellschaft Sachsen e.V. 
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden  Humboldtstr. 2a, 04105 Leipzig 
Telefon 0351 82670 Telefon 0341 984100 
http://www.slaek.de http://www.kgs-online.de 
 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen  Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Schützenhöhe 12, 01099 Dresden  Schützenhöhe 16, 01099 Dresden 
Telefon 0351 829050  Telefon 0351 800010 
http://www.kvs-sachsen.de http://www.apobank.de  

Landesverband Sachsen der Ärzte und Zahnärzte 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
Friedrich-Ebert-Str. 19a 
04109 Leipzig 
Telefon 0341 1236800 
http://www.lv-oegd-sachsen.de  
 
Hinweis: Bei der Verwendung des Begriffes „Ärzte“ sind sowohl Ärztinnen als auch Ärzte gemeint. 
 
Stand: 12. März 2010 
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Sächsische Landesärztekammer 
Die Sächsische Landesärztekammer ist im Freistaat Sachsen die öffentliche 
Berufsvertretung für Ärzte. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
und nimmt nach dem Subsidiaritätsprinzip öffentliche Aufgaben wahr und 
vertritt die berufsständischen Interessen der sächsischen Ärzteschaft. Die Tä-
tigkeit der Mitglieder in den Organen und Gremien der Sächsischen Landes-
ärztekammer erfolgt ehrenamtlich. 
 

Mitgliedschaft 
Alle aufgrund einer Berufserlaubnis oder Approbation zur Berufsausübung 
berechtigten Ärzte, die im Freistaat Sachsen tätig sind oder, falls sie ihren 
Beruf nicht ausüben, ihren Hauptwohnsitz dort haben, gehören als Pflichtmit-
glieder der Sächsischen Landesärztekammer an. 
 

Zentrale Aufgaben 
Die Sächsische Landesärztekammer nimmt auf der Grundlage des Sächsischen 
Heilberufekammergesetzes (SächsHKaG) hoheitliche Aufgaben wahr: 
■ Information der Mitglieder über aktuelle Entwicklungen, auch über Internet 

(www.slaek.de) und das „Ärzteblatt Sachsen“ 
■ aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um wichtige Informationen über die 

Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
■ Wahrnehmung und Vertretung der beruflichen Belange aller Mitglieder im 

Sinne des Berufsauftrages unter Beachtung des Wohls der Allgemeinheit  
■ Überwachung der Erfüllung der berufsrechtlichen und -ethischen Pflichten 
■ Sicherung der Qualität der Berufsausübung 
■ Achtung auf ein gedeihliches Verhältnis der Mitglieder zueinander 
■ Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben u.v.m. 
■ Ausbildung der Medizinischen Fachangestellten 
 

Ärztliche Weiter- und Fortbildung 
■ Gestaltung und Förderung der Weiterbildung der Mitglieder  
 (siehe beiliegender Flyer „Mein Weg zum Facharzt“) 
■ Erstellung und Anpassung/Aktualisierung der Weiterbildungsordnung, Er-

teilung der Weiterbildungsbefugnis und Anerkennungsverfahren von Arztbe-
zeichnungen nach der Weiterbildungsordnung 

■ Gestaltung und Förderung der Fortbildung der Mitglieder 
■ Erteilung von Fortbildungszertifikaten und Vergabe von –punkten 
 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Dr. med. Katrin Bräutigam,  
Ärztliche Geschäftsführerin, Tel. 0351 8267-311; aegf@slaek.de  
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Kammerversammlung – Parlament der sächsischen Ärzte 
■ besteht aus 101 gewählten Mitgliedern und je einem Mitglied des Lehr-

körpers der medizinischen Fakultäten der Universitäten Leipzig und Dresden 
■ beschließt die grundsätzlichen Angelegenheiten der Sächsischen 

Landesärztekammer, den Haushaltsplan, die Tätigkeit der Sächsischen 
Ärzteversorgung sowie berufspolitische Standpunkte 

 

Präsident und Vorstand 
■ ehrenamtlicher Vorstand mit 11 Mitgliedern einschließlich des Präsidenten 
Der Präsident vertritt die Sächsische Landesärztekammer in allen Rechtsan-
gelegenheiten und gegenüber den politischen und gesellschaftlichen 
Institutionen. 
 

Ausschüsse  
Zur Vorbereitung ihrer Sitzungen und zur Beratung des Vorstandes hat die 
Kammerversammlung Ausschüsse gebildet, z.B. „Qualitätssicherung in Dia-
gnostik und Therapie“, „Krankenhaus“, „Ambulante Versorgung“, Weiter-
bildung“ und „Berufsrecht“. Daneben bestellt der Vorstand temporäre Arbeits-
gruppen für aktuelle Sachfragen, wie z. B. die „Arbeitsgruppe Borreliose“.  
Zu den Arbeitsthemen gehören Fragen der ärztlichen Fort- und Weiterbildung, 
der ärztlichen Ethik, Problembereiche junger Ärzte und viele weitere Aspekte. 
 

Kreisärztekammern  
Kreisärztekammern wurden als rechtlich unselbstständige Untergliederungen 
der Sächsischen Landesärztekammer in allen politischen Kreisen und kreis-
freien Städten Sachsens gebildet. Ihnen sind innerhalb ihres örtlichen Berei-
ches Aufgaben im Rahmen des Sächsischen Heilberufekammergesetzes zuge-
wiesen. 
 

Sächsische Ärzteversorgung 
Das 1992 gegründete Versorgungswerk hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern 
bei Erreichen der Altersgrenze und bei Eintreten von Berufsunfähigkeit eine 
Versorgung zu gewähren sowie bei Tod des Mitgliedes für die Sicherung der 
Hinterbliebenen zu sorgen. 
 

Internetportale 
www.slaek.de 
www.baek.de 
www.buendnis-gesundheit-sachsen.de 
www.gesundheitsinfo-sachsen.de 
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Krankenhausgesellschaft Sachsen e. V. 
Die Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS) repräsentiert als Landesverband 
im Freistaat Sachsen derzeit 79 Krankenhäuser mit ca. 25.750 Krankenhaus-
Betten. 
Mit ca. 45.100 Mitarbeitern sind die Krankenhäuser einer der bedeutendsten 
Arbeitgeber im Freistaat Sachsen. Davon gehören ca. 6.800 Beschäftigte dem 
ärztlichen Dienst und 38.300 Beschäftigte dem nichtärztlichen Dienst an. Jähr-
lich werden in den sächsischen Krankenhäusern ca. 948.000 Patienten 
stationär behandelt. 

In die sächsischen Krankenhäuser sind im Zeitraum von 1991 bis 2009 
ca. 4,72 Mrd. EUR an Investitionsmitteln geflossen. Damit verfügt das Land 
Sachsen über neu errichtete oder vollständig sanierte Krankenhäuser, die mit 
modernster (Medizin)Technik ausgerüstet sind und neueste Untersuchungs- 
und Behandlungsmöglichkeiten bieten. 
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Auftrag der Krankenhausgesellschaft Sachsen 
 

■ Zentraler Ansprechpartner für alle Fragen im Sächsischen 
Krankenhauswesen 

 

■ Wahrnehmung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben (Krankenhaus-
planung/-finanzierung, Personalfragen, Verträge und Vereinbarungen) 

 

■ Interessenvertretung der sächsischen Krankenhäuser, Information, 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Ihre Ansprechpartner in der Krankenhausgesellschaft Sachsen: 

Herr Dr. oec. Stephan Helm Tel.  0341 98410-10 
Geschäftsführer claus@kgs-online.de 
 

Herr Rene Schubert  Tel.  0341 98410-17 
Referent schubert@kgs-online.de 
 

Frau Bitter-Schuster Tel.  0341 98410-34 
Projektstelle “Internationales Büro” bitter-schuster@kgs-online.de 
 
 
Krankenhausinformationsdienste (Auswahl) 

■ Zeitschriften: 

 das Krankenhaus 

 f&w - führen und wirtschaften im Krankenhaus 

 ku-Krankenhausumschau  

 kma-Das Magazin für die Gesundheitswirtschaft 
 

■ Internetportale: 

 Gesundheit Sachsen www.gesundheit-sachsen.de 

 Recht Sachsen www.revosax.sachsen.de 

 Krankenhausgesellschaft Sachsen www.kgs-online.de 
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Informationen zum Leistungs- und Betreuungsangebot im 
Krankenhaus 

www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de 

 

Das Deutsche Krankenhausverzeichnis bietet Ihnen einen Überblick über die 
aktuelle medizinische Angebotsstruktur und die individuellen Leistungsschwer- 
punkte sowie das breite Service- und Betreuungsangebot der deutschen 
Krankenhäuser. 

 

Stellensuche im sächsischen Krankenhausregister 

www.krankenhausregister-sachsen.de 

      
Das Krankenhausregister Sachsen basiert inhaltlich und strukturell auf den von 
den Krankenhäusern zu veröffentlichenden Qualitätsberichten. Darüber hinaus 
informieren die sächsischen Krankenhäuser hier über das Qualitäts-
management, insbesondere Versorgungsschwerpunkte und Serviceleistungen. 
Ergänzt wird das Krankenhausregister Sachsen durch einen dynamischen 
Stellenmarkt und bundesweite Gerätebörse. 
 
Die im Stellenmarkt befindlichen aktuellen Stellenangebote können durch ei-
nen Suchassistenten insbesondere nach Hierarchiestufen, Fachgebieten oder 
Regionen sortiert werden. 
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Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Der öffentliche Gesundheitsdienst ist neben der stationären und ambulanten 
Versorgung die dritte Säule des Gesundheitswesens. Er erfüllt überwachende, 
vorsorgende und fürsorgende Aufgaben. 

Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

■ das Staatsministerium für Soziales als oberste Landesgesundheitsbehörde 
und oberste Landesveterinärbehörde 

■ die Landesdirektionen als Mittelbehörden 

■ die Gesundheitsämter und die Lebensmittelüberwachungs- und Veterinär-
ämter der Landkreise und kreisfreien Städte 

Aufgaben 

■ fördert und schützt die Gesundheit der Menschen 

■ beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse von Menschen 
(und bei Tieren) einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf 
die Gesundheit (= gesundheitlicher Umweltschutz) 

■ wacht darüber, dass die Anforderungen der Hygiene eingehalten werden mit 
dem Ziel, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen von 
Menschen zu vermeiden oder zu beseitigen 

■ wirkt darauf hin, dass übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren 
verhütet und bekämpft werden und führt Schutzimpfungen durch, ein-
schließlich deren Dokumentation 

■ wirkt mit bei der epidemiologischen Erfassung und Bewertung von 
Infektionskrankheiten, Tumorerkrankungen und nichtübertragbaren und 
umweltbedingten Krankheiten und nimmt Einfluss auf die Gestaltung gesun-
der Lebensbedingungen 

■ wacht darüber, dass die Anforderungen des Gesundheits- und Verbraucher-
schutzes im Verkehr mit Lebensmitteln einschließlich Trinkwasser, Tabaker-
zeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen beachtet wer-
den und die Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln 
gewährleistet ist und erfüllt überwachende, versorgende und fürsorgende 
Aufgaben. 

(Siehe Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen) 
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Wichtigste gesetzliche Grundlagen 
 

■ Trinkwasserverordnung  
 

■ Infektionsschutzgesetz 
 

■ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (GDG) 
 

■ Sozialgesetzbuch (SGB) 
 

Die Bereiche des ÖGD 
 
■ Bereich: Amtsärztlicher Dienst 
 □ Erstellen von amtsärztlichen Gutachten und Zeugnissen 

(Eingliederungshilfe, Kriegsopfer, Prüfungsverhinderung, Adoptionsunter-
suchungen, Stundenermäßigung Lehrer, Verbeamtung, Beihilfen, Kuren, 
Dienstunfall, Verhandlungsfähigkeit, Asylbewerberuntersuchungen, Dienst-
fähigkeit, Haftfähigkeit) 
 

 □ Leichenwesen 
(Bearbeitung von Totenscheinen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Er-
stellung von Leichenpässen, Anordnung von Sektionen nach IfSG, Um-
bettungen, Exhumierungen) 

 

■ Bereich: Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst  
 □ ärztliche Untersuchung der Kinder in Kindertagesstätten 2 Jahre vor der 

Einschulung 
□ ärztliche Untersuchung für alle Einschüler 
□ ärztliche Untersuchung für Schüler der 2. Klasse und 6. Klasse 
□ ärztliche Untersuchung aller Kinder in Förderschulen aller 2 Jahre 
□ Erfassung und Durchführung von Impfungen  
□ Erstellen von Gutachten und Zeugnissen 
□ Beteiligung an Projekten zur Gesundheitsförderung 
 

■ Bereich: Beratung 
□ Beratung zu AIDS, STD, Tumorerkrankungen, Beratung nach § 218 StGB 

und Schwangerenkonfliktberatung 
□ Sozialpsychiatrischer Dienst und je nach Trägerschaft: Suchtberatungs- und 

Behandlungsstellen und Kontakt- und Beratungsstellen 
□ Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichtserstattung 
□ Koordination und/oder Unterstützung von Selbsthilfegruppen 
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■ Bereich: Hygiene 
□ Infektionsschutz einschließlich Tbk-Beratung 
□ Trinkwasserhygiene 
□ Badewasserhygiene 
□ Bau- und Siedlungshygiene 
□ Kontrollen und Beratung zu Schädlingsbefall 
□ Beratung und Kontrolle gesellschaftlicher Einrichtungen 
□ Impfwesen (Erfassung, Dokumentation und Durchführung im 

Erwachsenenalter) 
□ Reisemedizinische Beratung 
□ Krankenhaushygiene 
□ Eingabenbearbeitung in der Kommunalhygiene 
□ Umwelthygiene 
 

Förderung der Weiterbildung  
Der Freistaat Sachsen finanziert den Kurs „Weiterbildung für das Öffentliche 
Gesundheitswesen“ am Bildungszentrum Meißen und fördert die Weiterbildung 
zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen (ÖGW). 
 
Was erwartet Sie als Arzt im Öffentlichen Gesundheitsdienst? 
■ Vielseitige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit 
■ Gute Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
■ Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeit 
■ Flexible Arbeitszeitgestaltung, auch Teilzeit möglich 
■ Tarifrechtliche Vergütung besonders günstig für junge Kolleginnen/-en 
■ Bereitschaft als Rufbereitschaft 
■ Mitarbeit in politischen Gremien 

möglich und erwünscht 
 

Kontakt: 
Landesverband Sachsen der Ärzte 
und Zahnärzte im Öffentlichen 
Gesundheitsdienst 
 

Vorsitzende: 
Dr. med. Regine Krause-Döring 
Tel.: 0341 123-6800 
Email: www.lv-oegd-sachsen.de 
regine.krause-doering@leipzig.de 
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Kassenärztliche Vereinigung Sachsen  
Die in Sachsen vertragsärztlich tätigen Ärzte und Psychotherapeuten stellen 
die ambulante Versorgung der gesetzlich Versicherten sicher. Darüber hinaus 
kann der Vertragsarzt weitere ärztliche Behandlungen, z. B. für Privatver-
sicherte oder im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung, übernehmen. 
Somit haben Vertragsärzte in Sachsen eine zukunftssichere Aufgabe. Dabei 
werden sie von ihrer Selbstverwaltung, der Kassenärztlichen Vereinigung 
Sachsen (KVS), unterstützt. 
 

Die KVS ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie vertritt im Land 
Sachsen die vertragsärztlich tätigen Ärzte und Psychotherapeuten. Dies sind 
7.328 Mitglieder, davon 

■   5.542 in Praxen oder MVZ tätige zugelassene Vertragsärzte, 
■      541 in Praxen oder in MVZ angestellte Vertragsärzte, 
■     644 zugelassene und ermächtigte Psychol. Psychotherapeuten und 
■     601 ermächtige Vertragsärzte. 

(Stand: Oktober 2009) 
 

Die KVS vertritt die Rechte und Interessen der Mitglieder auf der Basis eines 
Unternehmensleitbildes gegenüber den Krankenkassen und der Politik. Im 
SGB V sind die gesetzlichen Grundlagen für die Errichtung, die Aufgaben, für 
die vertragliche Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und weiteren Ein-
richtungen fixiert. Weitere Informationen dazu im Internet: 
www.kvs-sachsen.de 
 

Was tut die KV Sachsen für ihre Mitglieder (und die es werden 
wollen)? 
Eine kontinuierliche Aufgabe der KV ist die Beratung ihrer Mitglieder und 
auch jener Ärzte, die eine vertragsärztliche Tätigkeit anstreben. Die KVS be-
gleitet sie während der laufenden Tätigkeit und richtet ihre Serviceaufgaben 
danach aus. Zu den Aufgaben der KVen zählen die Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen (ambulanten) Versorgung, die Wahrung der Rechte (Interes-
senvertretung) der Vertragsärzte/ -psychotherapeuten und die Gewähr-
leistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der vertragsärztlichen Tätig-
keit, die Vertragshoheit zum Abschluss von Verträgen mit den Kranken-
kassen und das Recht zur Ausschussbesetzung der gemeinsamen Selbst-
verwaltung von Ärzten und Krankenkassen. 
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Warum sollten Sie sich in Sachsen niederlassen und ambulant tätig werden? 
Niedergelassene Ärzte sind auch Unternehmer und besonders in der freibe-
ruflichen Tätigkeit ein fester Bestandteil im Gesundheitswesen. Die vertrags-
ärztliche Tätigkeit ist mittlerweile in vielfältiger Form möglich. Gesetzliche 
Regelungen gestatten 
■ die Tätigkeit in Einzelpraxis, in Gemeinschaftspraxis/Berufsausübungs-

gemeinschaft, in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), 
■ die Anstellung von Ärzten (auch Teilzeit, auch fachfremd), 
■ die Teilzulassung (hälftiger Versorgungsauftrag), 
■ die Möglichkeit der gleichzeitigen Tätigkeit in Niederlassung bzw. Anstellung 

in Praxis oder MVZ einerseits und Anstellung im Krankenhaus oder in einer 
Rehabilitationseinrichtung, 

■ die Tätigkeit an weiteren Orten (Nebenbetriebsstätten). 
 

Darüber hinaus ist perspektivisch gesichert, dass junge Ärzte sich in Sachsen 
niederlassen können. Die derzeitige Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte 
führt dazu, dass für den Nachwuchs interessante Arbeitsmöglichkeiten in viel-
fältigen Tätigkeitsformen bestehen. 
 

Beratungsangebote der KV Sachsen für ihre Mitglieder 
Nicht nur eine beginnende Tätigkeit bedarf umfangreicher Hilfe und Informati-
onen. Für die bereits tätigen Ärzte bleibt die KVS erster Ansprechpartner und 
Berater, denn auch hier müssen ständig neue Regelungen umgesetzt werden. 
 

■ Praxisgründung / Niederlassungsberatung / Praxisübernahme / 
Anstellungen: 
www.kvs-sachsen.de/mitglieder/arbeiten-als-arzt/niederlassung/ 
Chemnitz: Carmen Baumgart: 0371 2789-401, baumgart@kvs-chemnitz.de 
Dresden: Dr. Burkhard Hentschel: 0351 8828-301,  

hentschel@kvs-dresden.de 
Leipzig: Karina Hase: 0341 2432-147, hase@kvs-leipzig.de 

 

■ Betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen: 
www.kvs-sachsen.de/mitglieder/dienstleistungen/betriebswirtschaftliche-
beratung/ 
Kerstin Langer: 0341 2432-440, langer@kvs-leipzig.de 
 

Die aktuellen Fördermaßnahmen finden Sie unter www.kvs-sachsen.de! 
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Darüber hinaus bietet die KVS ihren Mitgliedern kontinuierlich Beratungsleistun-
gen, u.a.: 
 

■ Qualitätssicherung 
 www.kvs-sachsen.de/mitglieder/qualitaet/ 
■ Online-Abrechnung 
 www.kvs-sachsen.de/aktuell/online-initiative/online-abrechnung/ 
■ Vertragsarztrecht u. a. die vertragsärztliche Versorgung betreffende 
Gesetze und Verordnungen 

 www.kvs-sachsen.de/mitglieder/vertraege/fachgebiete/ 
■ Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln 
 www.kvs-sachsen.de/mitglieder/verordnung/ 
 

Die KV Sachsen sucht Ärzte zur Praxisübernahme,  
insbesondere in den Fachrichtungen:  
Allgemeinmedizin, Innere Medizin (Hausarzt), Kinder- und Ju-
gendmedizin, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Augen-
heilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Orthopädie und 
Gynäkologie.  

Für bereits tätige Vertragsärzte, für Ärzte in Weiterbildung, für Vertretungen 
und für das Praxispersonal hat die KVS eine Praxis- und Stellenbörse einge-
richtet: www.kvs-sachsen.de/mitglieder/praxis-und-stellenboerse/ 
 

Informationen über Förderungen 
Bereits während des Medizinstudiums gibt es im Freistaat Sachsen ein zeitlich 
und zahlenmäßig begrenztes Programm zur „Studienbeihilfe“. Hier kön-
nen Medizinstudenten finanzielle Förderung erhalten, wenn sie sich für eine 
spätere Niederlassung als Hausarzt in einem unterversorgten Gebiet in 
Sachsen entscheiden. Die Förderung von Ärzten in Weiterbildung in der 
Allgemeinmedizin erfolgt aufgrund einer bundesweiten Vereinbarung mo-
natlich pro Assistentenstelle (Vollzeit) mit 3.500 Euro. In Sachsen erfolgt 
zusätzlich die Förderung in anderen Fachgebieten. 
 

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier:  
www.kvs-sachsen.de/aktuell/foerderungen/ 
Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie unseren Internet-Auftritt 
bzw. kontaktieren Sie die genannten Ansprechpartner.  
 

Die KV Sachsen freut sich auf Sie. 
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Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank, Düsseldorf) 

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank), Düsseldorf, ist mit ihren 
insgesamt 41 Filialen/Niederlassungen mit 15 Geschäftsstellen, 3 Beratungs-
stellen und 13 Beratungsbüros in allen Regionen Deutschlands präsent. Mit 
einer Bilanzsumme von 41 Milliarden Euro (31.12.2008) steht sie an der Spitze 
der genossenschaftlichen Primärkreditinstitute – und das seit mehr als 
30 Jahren. 
 

Als Finanzdienstleister Nr. 1 im Gesundheitswesen mit komplettem Produkt-
spektrum hat die apoBank ihre Geschäftspolitik auf die Erfordernisse der Heil-
berufe ausgerichtet. Das Institut sieht sich dem satzungsgemäßen Auftrag 
verpflichtet: "Die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder und 
insbesondere der Heilberufsangehörigen, ihrer Organisationen und 
Einrichtungen". 
 

■ Studenten: 
Wir bieten speziell Studierenden der Humanmedizin, Zahnmedizin und 
Pharmazie attraktive Vorteile, dazu zählen u. a.: 
 

□ kostenfreies Girokonto incl. Beratungsservice, Online- und Telefonbanking 
□ kostenfrei mit der apoBankcard Bargeld abheben an rund 19.000 Geldaus-

gabeautomaten der am BankCard ServiceNetz teilnehmenden Volks- und 
Raiffeisenbanken sowie SpardaBanken 

□ kostenfreie VISACARD und MasterCard Gold 
□ kostenfreie Depotverwahrung  
□ apoStudienkredit speziell für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten 

zu attraktiven 5,49 % p.a 
 

Weitere Informationen unter www.apobank.de/student 
 

■ Junge Ärzte 
□ kostenfreies Girokonto (auf Guthabenbasis) incl. Beratungsservice, 

Online- und Telefonbanking, Girokonto Marburger Bund/Hartmannbund 
□ lebenslange Beibehaltung Ihrer Kontonummer für Ihr Girokonto - 

bundesweit 
□ kostenfreie VISACARD und MasterCard Gold 
□ individuelle und attraktive Anlagen  
□ apoExistenzgründung mit Airbag 
□ günstige Startkredite z.B. für Familiengründung 
□ Seminare und Fortbildungen 
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■ Angestellte Ärzte und Ärzte in Leitungsfunktionen 
□ Altersvorsorgeplanung unter Einbeziehung von Spezialisten 
□ ausgewählte Anlageprodukte; wir agieren unabhängig im Markt, um Ihnen 

stets die besten Produkte anzubieten: z.B. Aktien, Investmentfonds, Immo-
bilien, Renten  

□ intelligentes Vermögensmanagement - Analyse, Strategie, Umsetzung, 
Kontrolle 

□ Seminare und Fortbildung 
 

■ Selbstständige in eigener Niederlassung 
□ umfassende persönliche, betriebswirtschaftliche Beratung vor und während 

der Niederlassung 
□ Know-how Potenzial durch Konzentration auf Heilberufler und hohen 

Marktanteil 
□ individuelle Informationen zum Praxisstandort mit geografischen Nieder-

lassungsinformationen 
□ Vermittlung öffentlicher, zinsgünstiger Fördermitteldarlehen 
□ Seminare zu unternehmerischen Fragestellungen der Heilberufe 
□ Praxisbörse unter Einbeziehung unserer Kooperationspartner 
□ apoExistenzgründung mit Airbag - Absicherung des Existenzgründerrisikos in 

der Startphase durch Verzicht auf die Darlehensforderung in den ersten drei 
Jahren nach Niederlassung im Falle der Insolvenz 

 

Weitere Informationen im Internet unter www.apobank.de 
 

■ Projekte in neuen Versorgungsstrukturen 
□ Finanzierung von Ärztehäusern und Gesundheitseinrichtungen 
□ Finanzielle Unterstützung von Kooperationsvorhaben unterschiedlicher 

Rechtsformen 
□ Investitionsfinanzierung für Kliniken 
 
 

Ihre Ansprechpartner: 
Filiale Dresden Filiale Leipzig Filiale Chemnitz 
Manuela Heine Sandra Hönicke Petra Loos 
Schützenhöhe 16 Richard-Wagner-Straße 2 Carl-Hamel-Straße 3b 
01099 Dresden  04109 Leipzig 09116 Chemnitz 
Tel.: 0351 80001-44 Tel.: 0341 24520-20 Tel.: 0371 28152-20 
Fax: 0351 80001-12 Fax: 0341 24520-50 Fax: 0371 28152-34 
 

E-Mail: filiale.dresden@apobank.de 
 filiale.leipzig@apobank.de 
 filiale.chemnitz@apobank.de  
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Netzwerk „Ärzte für Sachsen“ 
Das Netzwerk „Ärzte für Sachsen“ vernetzt alle sächsischen Akteure und Un-
terstützungsmaßnahmen für eine ärztliche Tätigkeit im Freistaat. Es bündelt 
vielfältige Informationen und stellt diese aktuell und zielgerichtet Ärzten, Medi-
zinstudenten oder Abiturienten zur Verfügung.  

Auf der Website www.aerzte-fuer-sachsen.de finden Interessierte eine um-
fangreiche Darstellung von Fördermaßnahmen und Ansprechpartnern rund um 
das Thema Arzt in Sachsen.  

Das Netzwerk wurde 2009 von der Sächsischen Landesärztekammer zusam-
men mit mehr als 100 Partner – unter anderem der Kassenärztlichen Ver-
einigung, der Krankenhausgesellschaft Sachsen, dem Landesverband Sachsen 
der Ärzte und Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes – gegründet.  

Ansprechpartner: Patricia Grünberg, Koordinierungsstelle „Ärzte für 
Sachsen“, Tel. 0351 8267136, E-Mail: info@aerzte-fuer-sachsen.de 

 

 

 

 

 

 


